
 

EINWOHNERGEMEINDE  LEISSIGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2022 

 

 



Vorbericht Budget 2022 
 

Inhalt 
Auf einen Blick (Management Summary)............................................................................. 2 

Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ......... 3 

Erläuterungen ...................................................................................................................... 4 

Ansätze ....................................................................................................................................... 4 

Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler ........................................................................ 5 

Erfolgsrechnung (Bemerkungen zum Budget) ............................................................................. 6 

Abschreibungen neu nach HRM2 ................................................................................................ 9 

Ergebnis .................................................................................................................................... 10 

Eigenkapitalnachweis ................................................................................................................ 11 

Antrag Gemeinderat .......................................................................................................... 12 

Genehmigung .................................................................................................................... 13 

Ergebnisse ......................................................................................................................... 14 

Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung – Zusammenzug) ............................................ 21 

Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung – Zusammenzug) ............................................. 22 

Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) ........................................................................ 23 

Zusammenzug Investitionsrechnung ................................................................................. 47 

Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung) .................................................................. 48 

 
  



 

2 

Auf einen Blick (Management Summary) 

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Leissigen haben an der Urnenabstimmung vom 20. Dezem-
ber 2020 das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 98'811.- abgelehnt. Das revi-
dierte Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 124'878.25 wurde an der Urnenab-
stimmung vom 30. Mai 2021 angenommen. Die Überarbeitung beinhaltete, die Aufgabenbereiche 
auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie den Fi-
nanz- und Lastenausgleich den aktuellen Gegebenheiten und die Abschreibungen an die noch 
möglichen Investitionen im Jahr 2021 anzupassen. 
 
Die COVID-19-Pandemie beeinflusste ebenfalls die zweite Erarbeitung des Budgets. Der Gemein-
derat hat die Auswirkungen der Pandemie für das Budget 2021 bei den selbstständigen sowie un-
selbstständigen Erwerbenden mit einer Korrektur von 3% berücksichtigt. 
 
Die COVID-19-Pandemie ist auch für den Budgetprozess 2022 präsent. Alle Annahmen und Prog-
nosen stehen unter dem Vorbehalt, dass keine weiteren wirtschaftseingreifenden Corona-
Massnahmen (Lockdown) ergriffen werden müssen. Die Wirtschaftsinstitute rechnen mit positive-
ren Aussichten für das zweite Halbjahr 2021. Die Branchen erholen sich unterschiedlich schnell, 
weshalb die Annahmen wie Zuwachsraten für die Steuererträge auf die jeweiligen Gemeinden 
adaptiert werden müssen.  
 
Das Budget 2022 weist trotz vorsichtig optimistischen Prognosen im Steuerertrag unter Berück-
sichtigung einer Basis-Korrektur, da die erwartenden Steuereinahmen für das Jahr 2021 nach heu-
tigen Kenntnissen nicht erreicht werden, einen Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt im 
Umfang von CHF 115'317.50 aus. Werden die Abschlüsse der spezialfinanzierten Bereiche mitbe-
rücksichtigt, fällt im Gesamthaushalt ein Aufwandüberschuss von CHF 166'387.50 an. 
 
Steuern 
Aufgrund der 2. Steuerrate der fakturierten Einkommenssteuern sowie der Prognoseannahmen 
muss festgestellt werden, dass die Annahmen für das Budget 2021 vermutlich nicht erreicht wer-
den. Wie bereits im Budget 2021 ausdrücklich festgehalten, beruhen die Berechnungen der Steu-
ereinnahmen auf Annahmen und sind im Zusammenhang mit der Pandemie erhöht risikobehaftet. 
 

 
 
Der Prognoseverlauf zeigt, dass mit dem Abschluss 2021 die Gemeindesteuern nicht wie im 
Budget 2021 veranschlagt anfallen werden. Für die Basis-Berechnung der Steuereinnahmen 2022 
muss deshalb eine Korrektur angebracht werden. 
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Hingegen werden die budgetieren Werte bei den Vermögenssteuern übertroffen: 
 

 
 
Ab Steuerjahr 2021 wird je eine separate Steueranlage für natürliche und für juristische Personen 
eingeführt. Die Gemeinde Leissigen belässt für die natürlichen sowie juristischen Personen den 
gleich hohen Steuersatz. 
 
Der Gemeinderat hat sich in diesem Frühling intensiv mit seinen Legislaturzielen auseinanderge-
setzt und ist sehr bestrebt, "Sichtbares" in der Gemeinde Leissigen zu bewirken. Bei den Budget-
eingaben hat er sich hauptsächlich auf seine Strategie gestützt und nimmt den aktuell budgetierten 
Aufwandüberschuss bewusst in Kauf. Die Gemeinde Leissigen soll attraktiv, die Dorfcharakteren 
sollen gepflegt und weiterentwickelt werden. Der Aufschwung steht unter dem Motto: "Leissigen – 
deheime zwüsche Bärg u See, was wosch no meh". Aus der finanzpolitischen Reserve können 
nach den Berechnungen CHF 135'000.- aufgelöst werden. Dennoch weist der allgemeine Haushalt 
immer noch ein Defizit aus. Der aktuelle Bilanzüberschuss (Eigenkapital) lässt zu, dass das Fi-
nanzhaushaltsgleichgewicht mittelfristig gehalten werden kann. 
 
Der Rat ist sich ebenfalls bewusst, dass die COVID-19-Pandemie direkten Einfluss auf die Finanz-
lage und das Gleichgewicht des Finanzhaushalts mit dem Liquiditätsmanagement und damit gros-
se Priorität hat. 
 
 
Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

Allgemeines 

Das Budget 2022 wurde nach dem neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodell HRM2, ge-
mäss Art. 70 des Gemeindegesetzes (GG, [BSG 170.11]), erstellt.  
 
Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV) 

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu den Buchwerten ins HRM2 
übernommen: 

- Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 1'620'333.20 wird innert 16 Jahren, das 
heisst ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2031, linear abgeschrieben. 

- Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25% oder CHF 101'270.80. 
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Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) 

Das Verwaltungsvermögen in den Bereichen Wasser und Abwasser war per 1. Januar 2016 total 
abgeschrieben. 

 

Verwaltungsvermögen mit Ausnahmebewilligungen Abschreibungen: 

- Die Verfügungen gemäss bisherigem Recht, welche im Zeitpunkt der Einführung von HRM2 
noch nicht abgelaufen sind, gelten weiter: 
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens in der Spezialfinanzierung Bootshafen 
unterliegen einer verfügten Ausnahmebewilligung durch das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung vom 27. Februar 2013. Per 1. Januar 2016 beträgt das Verwaltungsvermögen in der 
Spezialfinanzierung Bootshafen CHF 670‘653.75 und wird innert 35 Jahren linear abge-
schrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 19‘161.55. 

 
Neues Verwaltungsvermögen 

Auf neuen Vermögenswerten, das heisst, nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen 
Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Ab-
schreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. 
 
Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, 
wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 
 
Zusätzliche Abschreibungen werden aufgelöst, wenn im Rechnungsjahr 
a) in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss ausgewiesen wird und 
b) das Verhältnis zwischen Bilanzüberschuss und Summe der Steuereinnahmen und Zahlun-

gen aus oder an den Finanzausgleich unter einen bestimmten Wert fällt (Bilanzüber-
schussquotient (BÜQ) < 30%). 

 
Die Gemeinde Leissigen weist im Budget 2022 einen Aufwandüberschuss im allgemeinen Haus-
halt von CHF 115'317.50 und einen BÜQ von 25.54% aus. Die Voraussetzung für die Auflösung 
von zusätzlichen Abschreibungen ist somit gegeben. 
 
Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 10‘000.- (maximal bis 
zur Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante 
Praxis. 
 
 
Erläuterungen 

Ansätze 

Dem Budget 2022 liegen folgende Ansätze zu Grunde: 
 
a) Steueransätze (Teil des Antrags des Gemeinderats) 
 
Gemeindesteueranlage 
(unverändert) 

1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für natürliche Personen 
1.90-fache der kantonalen Einheitsansätze 
für juristische Personen 
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Liegenschaftssteuer 
(unverändert) 

1.5‰ des amtlichen Werts 

  
Feuerwehrersatzabgabe 
 

ab 1. Januar 2018 sind die gesetzlichen Grundlagen 
der Feuerwehr Bödeli massgebend 

 
b) Gebühren 
 
Abwassergebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2007 (Gemeindeversammlung vom 
19. Oktober 2006) 
 
Die Ansätze sind gültig seit 1. Juni 2009 (Gemeinderatsbeschluss 
vom 30. März 2009) 

 
Wassergebühren 
(unverändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2007 (Gemeindeversammlung vom 
19. Oktober 2006) 
 
Die Ansätze sind gültig seit 1. Juni 2009 (Gemeinderatsbeschluss 
vom 30. März 2009) 
 

Abfallgebühren 
(verändert) 

Gebührenrahmen vom 1. Januar 2014 (Gemeindeversammlung vom 
29. November 2013) 
 
Die Ansätze sind ab 1. Januar 2022 gültig (Gemeinderatsbeschluss 
vom 20. September 2021) 

  
Weitere Gebühren 
(unverändert) 

Gebührenreglement mit Gebührenverordnung vom 1. August 2018 
(Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2018) 

 
 

Entwicklung Finanzausgleich und Lastenverteiler 

 

 
 
 

Budget Budget Rechnung
2022 2021 2020

Lastenausgleich Lehrergehälter (abhängig durch bezogene 
Vollzeiteinheiten, Pensenmeldungen) 322'100 298'410 336'088
Lastenausgleich Sozialhile (Basis je Einwohner) 669'900 649'500 591'399
Lastenausgleich Ergänzungsleistungen (Basis je Einwohner) 279'800 272'100 260'876
Lastenausgleich Familienzulagen 7'000 5'800 5'105
Lasenausgleich öffentlicher Verkehr (Basis je Einwohner und ÖV-
Punkte) 97'900 90'700 87'973
Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung (Basis je Einwohner) 214'800 211'000 212'384
Lastenausgleich Pauschalierung Interventionskosten 1'200 1'200 1'146
Bruttokosten Finanz- und Lastenausgleich 1'592'700 1'528'710 1'494'972
Lastenausgleich Lehrergehälter (externe Sekundarstufe I) 121'100 120'900 121'838
Finanzausgleich (Disparitätenabbau), Basis ist der mittlere 
harmonisierte Steuerertrag 150'300 157'500 152'518
Soziodemografischer Zuschuss 9'830 9'700 9'698
Geografisch-topografischer Zuschuss 24'200 25'900 25'857
Finanz- und Lastenausgleich Netto 1'287'270 1'214'710 1'185'061
Ordentlicher periodischer Steuerertrag 2'810'215 2'802'555 2'829'357
Prozentualer Anteil 45.81 43.34 41.88
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Erfolgsrechnung (Bemerkungen zum Budget) 

Die Abschreibungen werden in den einzelnen Funktionen verbucht. 
 

 
 
0220 Allgemeine Dienste 
Die Löhne des Verwaltungspersonals wurden dem aktuellen Stellenetat angepasst und ein Lohn-
wachstum im gängigen Rahmen vorgesehen. Die externe Unterstützung erbringt ihr Engagement 
für die Bauverwaltung mit ihren täglichen Herausforderungen in einem verringerten Pensum und 
wird wo möglich die projektbezogene Leitungsfunktion begleiten. Diese Kosten werden über das 
Projekt abgerechnet. 
 

 
 
Im Bereich Öffentliche Ordnung sind in einigen Bereichen kleine Abweichungen zu verzeichnen. 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen 
Mit dem Abschluss der Revision der baurechtlichen Grundordnung (Überarbeitung Baureglement) 
werden die jährlichen Abschreibungen von CHF 4'800.- fällig. Zudem hat sich gezeigt, dass im 
Bereich Bauwesen punktuell ein Rechtsbeistand zugezogen werden muss. Neu ist dafür ein Be-
trag von CHF 5'000.- eingestellt. 
 

 
 
2110 Kindergarten/2120 Primarstufe/2130 Sekundarstufe I 
Die Kosten für die obligatorische Schule erhöhen sich um CHF 33'505.- und sind auf die ausser-
schulischen Aktivitäten, welche wieder durchgeführt werden können, und die Erhöhungen aus dem 
Gemeindeanteil an die Lastenausgleiche zurückzuführen. 
 
2170 Schulliegenschaften 
Wegen eines geplanten Personalausfalls muss befristet jemand angestellt werden. Die Ausgaben 
sind im Lohnaufwand sowie in den Sozialleistungen berücksichtigt.  
 

 
 
Hier sind die Ausgaben für Kultur, Denkmalpflege, Parkanlagen, Wanderwege und Sport enthalten. 
Historisch bedingt wurden die Wanderwege oberhalb der Hochspannungsleitung jeweils unter der 
Funktion 8200 Forstwirtschaft verbucht. Zum besseren Verständnis und Budgetlesbarkeit wird die 
Praxis geändert. Ab Budget 2022 werden alle Wanderwege einheitlich unter der Funktion 3420 
Freizeit geführt. 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 894'767 55'920 891'652 60'680 816'305 50'163

Nettoaufwand 838'847 830'972 766'142

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1
Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung

78'385 49'530 79'735 60'830 59'178 69'323

Nettoaufwand 28'855 18'905 -10'145

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2 Bildung 1'378'116 244'350 1'303'356 244'025 1'284'817 228'946

Nettoaufwand 1'133'766 1'059'331 1'055'871

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3
Kultur, Sport und Freizeit, 
Kirche

94'264 43'135 90'143 43'135 81'703 41'999

Nettoaufwand 51'129 47'008 39'704

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
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3410 Sport 
Es soll ein Defibrillator im Betrag von CHF 2'000.- angeschafft werden. Stationiert wird dieser bei 
der Badi Leissigen. 
 
3415 Bootshafen 
Mit den aktuell eruierten Aufwendungen erwirtschaftet die Spezialfinanzierung im Jahr 2022 einen 
Verlust von CHF 3'855.-. 
 

 
 
Diese Abteilung enthält die Beiträge an die Spitex, Krankheitsbekämpfung, Schulgesundheits-
dienst und Lebensmittelkontrolle. Es sind nur geringe Kostenveränderungen festzustellen. 
 

 
 
In der Funktion "Soziale Sicherheit" sind hauptsächlich die Beiträge an die Ergänzungsleistungen, 
den Lastenausgleich "Sozialhilfe" und "Familienzulagen für Nichterwerbstätige" enthalten. Die 
Gemeinden beteiligen sich über den Lastenausgleich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen 
Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkas-
senprämien.  
 
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte/5458 Tageselternverein 
Erstmalig ist unter dieser Funktion der Nettoaufwand von CHF 10'000.- für die familienergänzende 
Betreuung (Betreuungsgutscheine) budgetiert. Aufgrund der fehlenden Praxis wurde der Nettobe-
trag vorerst vollständig unter der Funktion 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte vorgesehen. So-
bald mehr Kenntnisse vorhanden sind, müssen die Beträge funktionengerecht zugeordnet werden. 
 
5799 Lastenausgleich Soziales 
Wie bereits prognostiziert, steigen die Aufwendungen im Lastenausgleich für das Jahr 2022. Der 
Pro-Kopf-Beitrag steigt von CHF 512.- (Budget 2021) auf CHF 577.- (Budget 2022). Das macht für 
die Gemeinde Leissigen einen totalen Mehraufwand von CHF 20'400.- aus. 
 

 
 
6150 Gemeindestrassen 
Die Lohnkosten und Sozialversicherungsbeiträge entsprechen dem aktuellen Stellenetat. Damit die 
Arbeiten des Werkmeisters punktuell unterstützt werden können, ist der Einkauf von Dienstleistun-
gen (+CHF 15'000.-) vorgesehen. Im Bereich Gemeindestrassen sind Unterhaltsarbeiten im kleine-
ren Umfang nötig, weshalb der Unterhalt mit CHF 31'800.- budgetiert wurde. 
 
6220 Regionaler Verkehr 
Die Aufwendungen für den Moonliner sind nicht mehr separat fällig. Ab Budget 2022 wird das An-
gebot über den Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr finanziert. 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 Gesundheit 12'650 11'500 13'987

Nettoaufwand 12'650 11'500 13'987

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 Soziale Sicherheit 1'060'235 42'650 977'890 6'600 897'555 13'869

Nettoaufwand 1'017'585 971'290 883'686

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6
Verkehr und 
Nachrichtenübermittlung

513'751 23'600 502'462 27'200 448'284 25'616

Nettoaufwand 490'151 475'262 422'668

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
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6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 
Die volle Punktzahl für die Berechnung sowie die normale Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrags führt 
zu einer Erhöhung des Gemeindeanteils Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr von CHF 7'200.-. 
 

 
 
Enthalten sind hier die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, der Abfall sowie das Fried-
hofs- und Planungswesen. Die Bereiche Wasserversorgung, Kanalisation und Abfall müssen auf-
grund von gesetzlichen Bestimmungen selbsttragend sein, das heisst mit Gebühren finanziert wer-
den. Daher werden diese Bereiche jeweils buchhalterisch neutralisiert. Der Ausgleich erfolgt über 
einen Bezug/Vorschuss oder über eine Einlage in die Spezialfinanzierung.  
 
7101 Wasserversorgung 
Der Gesamtaufwand/-ertrag liegt bei CHF 279'795.-. Der Einlagewert in die Werterhaltung beträgt 
für das Budget 2022 100% (bisher 60%). Der Gemeinderat hat sich mit der Finanzierung ausei-
nandergesetzt. Aufgrund dessen, dass mittelfristig noch grosse Investitionen mit einem Investiti-
onsvolumen von rund CHF 5'000'000.- anstehen, hat der Gemeinderat die Einlage in den Werter-
halt von bisher 60% (rund CHF 77'000.-) auf 100% (rund CHF 128'330.-) erhöht. Der Aufwand-
überschuss von CHF 44'415.- wird dem Eigenkapital belastet. Das neue Rechnungsmodell HRM2 
schreibt vor, dass die Anschlussgebühren in die Erfolgsrechnung zu buchen sind. Vorher wurden 
diese jeweils über die Investitionsrechnung als Einnahme verbucht. Die Einnahmen aus den An-
schlussgebühren dürfen an die Einlage des Werterhalts angerechnet werden. Nach wie vor trägt 
die grosse Bautätigkeit dazu bei, dass die Einlage des Werterhalts um die Anschlussgebühren 
entlastet wird. 
 
7201 Abwasserentsorgung 
Der Gesamtaufwand/-ertrag liegt bei CHF 477'780.-. Der Einlagewert in die Werterhaltung beträgt 
für das Budget 2022 100% (bisher 60%). Der Ertragsüberschuss von CHF 32'300.- wird dem Ei-
genkapital zugeführt. Die Neuerung betreffend die Anrechnung der Anschlussgebühr gilt ebenfalls 
für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. Die Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2021 
hat der Übertragung der Abwasserentsorgung an den Gemeindeverband ARA Region Interlaken 
zugestimmt. Voraussichtlich wird die Spezialfinanzierung ab dem Budget 2022 aufgelöst. Die ARA 
Region Interlaken ist damit beschäftigt, die notwendigen Strukturen und Ressourcen per 1. Januar 
2023 zu schaffen. 
 
7301 Abfall 
Der Gesamtaufwand/-ertrag der Abfallbeseitigung beträgt CHF 153'200.-. Zum Ausgleich der Ab-
fallrechnung müssen der Spezialfinanzierung CHF 28'900.- entnommen werden. Der beabsichtigte 
Aufwandüberschuss trägt immer noch zur Minderung der Verpflichtung des allgemeinen Haushalts 
gegenüber der Spezialfinanzierung bei. Der Rechnungsabschluss 2020 war jedoch besser als 
budgetiert ausgefallen, weshalb sich der Gemeinderat mit der Finanzierung der Spezialfinanzie-
rung auseinandergesetzt hat. Das vorhandene Eigenkapital lässt zu, dass die Grundgebühren ge-
senkt werden können. Der Beschluss über die Gebührenverordnung zum Abfallreglement liegt in 
der Kompetenz des Gemeinderats. Das Budget 2022 sieht eine Reduktion von rund zwei Fünfteln 
der bisherigen Gebühren vor. 
 

 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7
Umweltschutz und 
Raumordnung

985'930 925'105 823'885 765'770 819'486 771'636

Nettoaufwand 60'825 58'115 47'850

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8 Volkswirtschaft 55'460 79'950 49'630 81'610 46'750 85'885

Nettoertrag 24'490 31'980 39'136

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
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In der Volkswirtschaft werden die Auslagen für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Energie 
erfasst. 
 
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 
Die Bekämpfung von Neophyten wurde an Dritte delegiert. Das Schadenpotenzial ist in den letzten 
Jahren gestiegen, weshalb für das Jahr 2022 CHF 15'000.- für die Bekämpfung sowie die Erarbei-
tung eines Monitorings aufgewendet werden müssen. 
 
8200 Forstwirtschaft 
Die budgetierten Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Der Kostenteiler ist im Unter-
haltsreglement der Waldstrassen und einer Vereinbarung über die Kostenteilung geregelt. 
 

 
 
In dieser Rubrik sind neben den Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich auch die Schuldzin-
sen und Aufwendungen für die Liegenschaften des Finanzvermögens enthalten. 
 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 
Einleitend wurde die gemeindeeigene Überlegung hinsichtlich der budgetierten Steuererträge be-
reits ausführlich dargelegt. Wie im Budget 2021 ist die wirtschaftliche Situation nach wie vor unge-
wiss. Alle Annahmen basieren darauf, dass keine neuen wirtschaftseinschneidenden Massnahmen 
nötig werden. Die Zuwachsrate der Steuereinnahmen wurde auf die Gemeinde Leissigen adaptiert. 
Aufgrund der Fortschritte von Bauvorhaben kann bereits Ende 2021 mit neuen Steuerpflichtigen 
gerechnet werden. Mit einer grösseren Zunahme von Einwohnern wird im Jahr 2022 gerechnet. 
 
9610 Zinsen 
Aufgrund der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt kann auf mittel- und langfristigen Schulden mit 
einem tiefen Zins gerechnet werden. Die Neuinvestitionen können nur noch kurzfristig mit eigenen 
Mitteln gedeckt werden. Dank des noch sehr tiefen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt, kann die 
Zinsbelastung im Verhältnis zum Schuldenbestand tief gehalten werden. 
 

Abschreibungen neu nach HRM2 

Gemäss den Berechnungen betragen die Abschreibungen des Gesamthaushalts rund 
CHF 308'514.75. Davon sind CHF 101'270.80 für die linearen Abschreibungen des bestehenden 
Verwaltungsvermögens reserviert. CHF 207'243.95 betragen die Abschreibungen nach der Nut-
zungsdauer der neuen Investitionen. 
 
Investitionen (Steuerhaushalt) 

Die Selbstfinanzierung des Budgetjahrs 2022 ist aufgrund der anstehenden Investitionen tief. Die 
geplanten Investitionen von CHF 2'353'000.- werden zu CHF 114'191.95 aus erwirtschafteten Mit-
teln finanziert, das heisst es wird ein Vermögensverzehr erwartet. Der Gemeinderat hat sich be-
reits einige Male mit den anstehenden Investitionen auseinandergesetzt. Die erarbeitete Strategie 
enthält nicht nur Erhaltungs- und Sanierungsinvestitionen, sondern auch Investitionen, die zur 
Gemeindeentwicklung beitragen. Dafür ist der Gemeinderat jedoch gefordert, für die kommenden 
Abschreibungen Platz in der Erfolgsrechnung zu schaffen. Nach den heutigen Abschreibungsvor-
schriften müssen auch die kommenden Generationen diese finanzieren und tragen können. War 
nach der bisherigen Regelung ein Objekt innert zehn Jahren abgeschrieben, betragen die heutigen 
Nutzungsdauern im Schnitt rund 25 Jahre. 
 

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
9 Finanzen und Steuern 263'530 3'872'848 291'814 3'732'216 603'858 3'784'485

Nettoertrag 3'609'318 3'440'402 3'180'627

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020
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Für geplante Investitionen, bei denen noch keine Kreditbewilligungen vorliegen, sind durch die 
zuständigen Organe nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung die entsprechenden Kredite 
zu bewilligen. 
 
Folgende Projekte sind im Gesamthaushalt vorgesehen (Rahmenkredite laufen gemäss Pro-
gramm): 
– Allgemeines Rechtswesen, Überarbeitung Baureglement CHF 11'000.- 
– Schulbetrieb, Ersatzbeschaffung Notebooks CHF 35'000.- 
– Schulliegenschaft, Sanierung Turnhallendach, Neubau Photovoltaikanlage CHF 380'000.- 
– Schulareal, Bebauung ZönE "Schulareal", Gesamtstrategie CHF 40'000.- 
– Wanderweg Schüpfweid-Rügger, Verlegung Panorama Wanderweg CHF 20'000.- 
– Strassensanierungskonzept, Strassensanierungen, Rahmenkredit CHF 97'000.- 
– Gemeindestrasse, Bühlweg, Konzeptkredit, Sanierungskosten CHF 30'000.- 
– Gemeindestrasse, Läntiweg, Vorstudie/Konzept CHF 50'000.- 
– Parkplatz, Dorfplatz-Dach Einstellhalle, Sanierung CHF 15'000.- 
– Uferschutzplanung, Anpassung ZöN "ARA-Areal" CHF 12'000.- 
 
Spezialfinanzierungen: 
– Verbindungsleitung Meielisalp-Bühlweg CHF 1'423'000.- 
– Quellfassungsanlage Stoffelberg, UVC-Desinfektionsanlage CHF 20'000.- 
– GWP-Massnahme, Leitungssanierungen Wasserversorgung CHF 50'000.- 
– Reservoir Ällmetli, neue Reservoiraufteilung CHF 10'000.- 
– Quellfassungsanlage Chüengstuel, Sanierung CHF 20'000.- 
– Quelle Kessitanne-Stoffelberg, Ausscheidung Schutzzone CHF 20'000.- 
– Löschschutz Leissigen-Tunnel (Machbarkeitsstudie) CHF 4'000.- 
– Pumpwerk Leissigen, Ersatz Pumpen – neue Pumpentypen CHF 74'000.- 
– Gemeindeverband ARA Interlaken, Investitionsanteil CHF 42'000.- 
 

Ergebnis 

Allgemeine Übersicht 
 

 
  

Budget 2022 Budget 2021 Jahresrechnung 

2020

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt (SG 90) -166'387.50 -43'523.25 266'598.58

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt (SG 900) -115'317.50 -124'878.25 88'035.63

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen (SG 901) -51'070.00 81'355.00 178'562.95

Steuerertrag natürliche Personen (SG 400) 2'759'540.00 2'739'430.00 2'735'489.75

Steuerertrag juristische Personen (SG 401) 85'175.00 85'125.00 102'683.30

Liegenschaftssteuern (SG 4021) 439'500.00 420'000.00 410'810.10

Nettoinvestitionen (SG 5 ./. 6) 2'353'000.00 1'842'100.00 1'225'417.85
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Eigenkapitalnachweis 

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Aus der Neu-
bewertung des Finanzvermögens können sich Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben. 

 

 
  

in Tausend CHF
Eigenkapital per 01.01.2022 Veränderungsnachweis Eigenkapital per 31.12.2022

Erhöhung (+) durch Reduktion (-) durch

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 6'046  316  -382 29 Eigenkapital 5'845

290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'385  Einlagen in SF EK 29  Entnahmen aus SF EK -80 290 Verpflichtungen (+) bzw.                

Vorschüsse (-) gegenüber 

Spezialfinanzierungen

1'334

29000 SF Forst 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Forst 0

29000 0 3510.xx 4510.xx 29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0

29000 SF Feuerwehr zweiseitig oder 0 9010.00 9011.00 29000 SF Feuerwehr zweiseitig 0

29001 SF Wasserversorgung 375 9010.10 9011.10 -48 29001 SF Wasserversorgung 327

29002 SF Abwasserentsorgung 703 9010.20 29 9011.20 29002 SF Abwasserentsorgung 732

29003 SF Abfall 175 9010.30 9011.30 -29 29003 SF Abfall 146

29004 SF Elektrizität 0 9010.40 9011.40 0 29004 SF Elektrizität 0

29000 SF Bootshafen 132 9010.xx 0 9011.xx -4 2900x weitere SF   128

2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0 3898.xx 4898.xx 2900x SF Übertragung VV nach Art. 

85a GV

0

292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0 3892 Einlagen in Rücklagen 

Globalbudgetbereiche EK

0 4892 Entnahmen aus Rücklagen 

der Globalbudgetbereiche

0 292 Rücklagen der 

Globalbudgetbereiche

0

293 Vorfinanzierungen 2'623  Einlagen in 

Vorfinanzierungen EK

287  Entnahmen aus Vorfinan-

zierungen des EK

-189 293 Vorfinanzierungen 2'721

29300 Allgemeiner Haushalt 3893  4893 29300 Allgemeiner Haushalt

29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'177 3510.xx 128 4510.xx -44 29301 Wasserversorgung Werterhalt 1'261

29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

1'446 3510.xx 159 4510.xx -145 29302 Abwasserentsorgung 

Werterhalt

1'460

294 Reserven 964  Einlagen   Entnahmen  294 Reserven 829

29400 Zusätzliche Abschreibungen 964 3894.xx 0 4894.xx -135 29400 Zusätzliche Abschreibungen 829
296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

51  Einlagen 0  Entnahmen 3 296 Neubewertungsreserve 

Finanzvermögen

54

29600 Neubewertungsreserve FV 18 3896.xx 0 4896.xx 3 29600 Neubewertungsreserve FV 21

29601 Schwankungsreserve 32 3896.xx 4896.xx 29601 Schwankungsreserve 32
298 Übriges Eigenkapital 0 3898 Einlagen übriges 

Eigenkapital

0 4898 Entnahmen übriges 

Eigenkapital

0 298 Übriges Eigenkapital 0

299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 1'023 2990 Jahresergebnis                       

Überschuss  (+)                           

Defizit (-)

0 -115 299 Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag 908



Antrag Gemeinderat

Festsetzung der Steueranlagen für das Jahr 2022:

a) die Gemeindesteueranlage für natürliche Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes

b) die Gemeindesteueranlage für juristische Personen auf den Faktoren der Staatssteuern

zum 1.90-fachen des gesetzlichen Einheitsansatzes

c) die Liegenschaftssteuer 1,5%o des amtlichen Werts

Genehmigung des Budgets 2022 bestehend aus:

Gesamthaushalt

Aufwandüberschuss

Allgemeiner Haushalt

Aufwand überschuss

SF Wasserversorgung

Aufwand überschuss

SF Abwasserentsorgung

Ertragsüberschuss

SF Abfall

Aufwand überschuss

SF Bootshafen

Aufwand überschuss

Aufwand

5'240'588

4'322'278

279795

448'580

29'200

153'200

36735

Ertrag
5'074'200

166'388

4'206'960

115'318

232'280

47-515

477780

124'SOO

28'900

32'880

3'855

3706 Leissigen, 13. September 2021

-Die Frt^apzverwal^erin

'ranfcisVa L^üehbe'r

GEMEINDERAT LEISSIGEN
Die Präsidentin Pi@ Gemeindeschrßtfe^rin

C. ?
Letizia Müller C^nthfe Krebs
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Erfolgsrechnung (Sachgruppengliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung – Zusammenzug) 
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Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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Zusammenzug Investitionsrechnung 
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Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung) 
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